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Aktenzeichen der Bank:      
Schuldschein für ein Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B – als Schulbaupauschale -

 FORMDROPDOWN 

     
- nachstehend mit Darlehensnehmer bezeichnet – erkennt an, der Wirtschafts- und Infra-strukturbank Hessen – rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main – nachstehend mit Gläubigerin bezeichnet – ein ihm/ihr bereitgestelltes Darlehen mit verkürzter Ansparzeit von EUR      
in Worten:       Euro
nach Auszahlung zu schulden. Das Darlehen wird aus Mitteln des Hessischen Investitionsfonds – Abteilung B – zur Verfügung gestellt.

Das Darlehen ist vorgesehen für die Deckung von Investitionsausgaben im Haushalt des Darlehensnehmers.

Für das Darlehen gelten die Bedingungen und Auflagen unserer Darlehenszusage vom       und die folgenden Bedingungen:

1.
Ansparverpflichtung

Der Darlehensnehmer hat einen Ansparbetrag in Höhe von insgesamt 20 v.H. der Vertragssumme als Beitrag zum Investitionsfonds - Abt. B - und zur Abgeltung der mit der Vertragsabwicklung verbundenen Ausgaben zu leisten.

Der Ansparbetrag in Höhe von insgesamt 20 v.H. ist in Halbjahresraten von 2,5 v.H. für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni eines Jahres zum 15. Juni und für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember zum 15. Dezember fällig und kostenfrei an die Gläubigerin zu zahlen. Soweit bei Darlehensanforderung der Ansparbetrag noch nicht vollständig gezahlt ist, wird der bewilligte Darlehensbetrag entsprechend verringert ausgezahlt.

Im Jahr der Darlehenszusage sind in jedem Fall zwei Halbjahresraten zu leisten. Liegt der Vertragsabschluss nach einem der Fälligkeitstermine des Abs. 2, so wird die Fälligkeit der entsprechenden Halbjahresrate in der Darlehenszusage festgelegt.

2.
Fälligkeit und Auszahlung des Darlehens

Das Darlehen wird mit dem 1. Januar des Jahres fällig, das dem dritten Kalenderjahr nach der Darlehenszusage folgt. Es ist auf Anforderung des Darlehensnehmers vorzeitig auszuzahlen, sobald der Ansparbetrag voll erbracht ist. Der Ansparbetrag kann auf Antrag des Darlehensnehmers auch gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 bei der Auszahlung verrechnet werden.

3.
Sonderbeitrag

Für jedes Jahr der vorzeitigen Auszahlung hat der Darlehensnehmer einen Sonderbeitrag von 2,5 v.H. der Vertragssumme im Anschluss an die vertragliche Tilgungszeit in Halbjahresraten von je 2,5 v.H. der Vertragssumme zu den in § 1 Abs. 2 angegebenen Fälligkeitsterminen zu erbringen. Für das Jahr der Auszahlung wird der Sonderbeitrag anteilig für jeden angefangenen Monat erhoben und bei der letzten Halbjahresrate abgerechnet.

4.
Tilgung des Darlehens
Das Darlehen ist jährlich mit 5 v.H. zu tilgen. Die Tilgung beginnt am 1. Januar des Jahres nach der Auszahlung des Darlehens. Dies gilt auch bei Auszahlung des Darlehens in Teilbeträgen.

Die Tilgung ist für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni eines Jahres am 15. Juni und für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember am 15. Dezember fällig (Halbjahresraten). 

5.
Außerplanmäßige Rückzahlung

Der Darlehensnehmer ist berechtigt, das Darlehen jederzeit ganz oder in Teilbeträgen zurückzuzahlen. Die laufenden und künftigen Halbjahresleistungen auf das Darlehen gemäß § 5 werden durch eine Teilrückzahlung nicht geändert; Teilrückzahlungen werden zur Verkürzung der Laufzeit des Darlehens verwendet.

6.
Kündigung

Für die Gläubigerin ist das ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen.

Die Gläubigerin kann das Darlehen aus wichtigem Grunde ohne Einhaltung einer Frist zur sofortigen Rückzahlung kündigen, insbesondere dann, wenn der Darlehensnehmer


a) mit Zahlungen vereinbarter Anspar- oder Tilgungsleistungen ganz oder teilweise länger als 14 Tage in Verzug gerät und auch nach einer weiteren Nachfrist von mindestens 14 Tagen nicht zahlt,

b) Bedingungen oder Auflagen der Darlehenszusage nicht erfüllt

c) sonst gegen die ihm in diesem Anspar- und Darlehensvertrag auferlegten Pflichten verstößt.

7.
Verzugsfolgen

Gerät der Darlehensnehmer mit Zahlungen in Verzug, kann die Gläubigerin - unbeschadet weitergehender Ansprüche - ihren Verzugsschaden in Rechnung stellen. Die Gläubigerin behält sich vor, für bei Fälligkeit nicht geleisteten Anspar- und  Tilgungsleistungen ab Fälligkeit Verzugszinsen von jährlich 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz (§§ 288, 247 BGB) zu berechnen.

8.
Lastschrifteinzugsverfahren

Die Gläubigerin wird ermächtigt, die Ansparraten (§ 1), die Tilgungsbeträge (§ 4), die Sonderbeiträge (§ 3) und die Verzugszinsen (§ 7) im Lastschrifteinzugsverfahren zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen zu Lasten des nachstehend genannten Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Erstmals am:       (Die Ermächtigung soll uns mind. 2 Wochen vorher vorliegen.)

Konto-Nr.:
      
Bankleitzahl:      
Kreditinstitut:      
Kontoinhaber, falls abweichend vom Darlehensnehmer:

     
Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Darlehensnehmers ist nicht möglich.

9.
Wirtschaftliche Berechtigung und Veranschlagung

Der Darlehensnehmer versichert, dass die Darlehensaufnahme von seiner Seite unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zustande gekommen ist, dass die erforderlichen Beschlüsse und Genehmigungen für die Kreditaufnahme vorliegen bzw. beschafft werden, er in eigenem Namen und für eigene Rechnung handelt und der/die Unterzeichner zur Vertretung des Darlehensnehmers berechtigt ist/sind.

10.
Kosten

Alle durch den Abschluss des Darlehensvertrages und seine Abwicklung entstehenden Kosten sind durch die Ansparleistung nach § 1 mit abgegolten.

11.
Verwendung des Darlehens

Eine Erklärung über die Verwendung des Darlehens ist nicht zu erbringen.

12. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Verbindlichkeiten Frankfurt am Main.

13.
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Schuldscheines ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit ermangeln oder nicht durchgeführt werden, so sollen dennoch die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

14.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank Vertragsbestandteil. Auf Wunsch wird dem Darlehensnehmer ein Exemplar der AGB übersandt.

     , den      
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(Siegel)
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